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Der Schutz der Zivilbevilkerung

Schutz und Betreuung der Zivilbevilkerung im Kriege

Referat von Oberstbrigadier Miinch an der 1o. Delegiertenversammilung der SLOG

Allgemeines

Zweck und Aunfgabe

Die Erfahrung lehrt, dass im Kriege mit schwersten
direkten Terrorangriffen auf die Zivilbevolkerung zu
rechnen ist, die den Zweck verfolgen, die moralische
Widerstandskraft der Bevolkerung todlich zu schwichen.
Der Zweck der Gegenmassnahmen ist die Aufrecht-
erhaltung des Lebens. Die Aufgabe besteht in der Or-
ganisation, Ausriistung und Ausbildung der Zivilbevol-
kerung zum Durchhalten, auch uber die schwerste Kata-
strophe hinweg.

Der Bundesrat sagt dazu in seinem Bericht zum
Generalsbericht:

«Eine Folgeerscheinung des totalen Krieges wird aus
der kiinftigen Entwicklung kaum mehr fortzudenken sein:
dass die Landesverteidigung im Kriege nicht mehr die
ausschliessliche Sache der Armee, sondern die Ange-
legenheit des ganzen Volkes sein wird. Die Armee ist
nur noch das erste und wuchtigste Mittel der Abwehr.
Aber die Entscheidung dariiber, ob die Schweiz im
Kriege besteht oder versagt, wird an der Haltung und
Mitwirkung der ganzen Landesbevilkerung liegen. Um
so notwendiger wird deshalb auch die oberste Leitung
der Kriegfilhrung und insbesondere der Vorbereitungen
fir den Kriegsfall nicht in den Hinden der Armee,
sondern in denen der Landesregierung liegen miissen, die
allein in der Lage ist, jene Gesamtheit des Einsatzes anzu-
ordnen und zu lenken, die im modernen Krieg iber das
Schicksal eines Volkes entscheidet.»

Im weiteren sagt er zum Schutz der Bevolkerung, dass
er seine Bedeutung behilt und dass in Friedenszeiten eine
Rahmenorganisation bestehen miisse und alle Vorberei-
tungen materieller und pessoneller Art zu treffen sind.
Die Ausriistung muss bereitgehalten und die Ausbildung

der Rahmenorganisation und der Kader darf nicht ver-
nachlissigt werden.

Angesichts der katastrophalen Wirkung der moder-
nen Vernichtungsmittel und der entscheidenden Bedeu-
tung des Durchhaltens der Bevolkerung besteht die Not-
wendigkeit, ja die imperative Forderung, jede verninftige
und wirksame Schutzmassnahme zu treffen, damit das
Durchhaltevermdgen der Bevolkerung dem Kampfver-
mogen der Armee entspricht.

Ein vollstindiger Schutz kann nicht gewihrt werden.
Die modernsten Vernichtungswaffen erhShen die Ver-
luste. Es ist aber moglich, wirksame Vorkehren zu treffen,
die das Durchhalten gewihrleisten, was entscheidend ist.

Jene Massnahmen, die vom nationalen Gesichtspunkt
aus unerlisslich sind, miissen zwingend vorgeschrieben
und kontrolliert werden.

Massnahmen und Organisation

Die Massnahmen und die Organisation ergeben sich
aus der Art der zu erwartenden Angriffe, der Art der
Verluste und der eigenen Mittel.

Der Grundgedanke der Organisation ist, dass es sich
um die Aufrechterhaltung des Lebens handelt und dass
die Erfahrung lehrt, dass die schwersten Verluste, bei
Vorhandensein von Schutzrdumen und Schutzorgani-
sationen, nicht wihrend der Bombardierung eintreten,
sondern nachher, als Folge der Ausbreitung der Brinde,
des Wassers, der Erstickungsluft und hauptsichlich der
Panik. Der Mensch kann diese Elemente nur meistern,
wenn er sie an der Entstehungsquelle erfassen und be-
kimpfen kann. Das Schwergewicht der Schutzorgani-
sation ist daher in das Haus und in den Betrieb gelegt.
Zur Verstitkung braucht es die 6rtlichen Gemeinschafts-
hilfen fir Alarmierung, Beobachtung und Verbindung,
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fir die Bekimpfung von Grossbrinden (Kriegsfeuer-
wehr), fiir die Betreuung der Verwundeten (Kriegssani-
tit), der Obdachlosen (Obdachlosenhilfe) und die
Kriegsorganisation der 6ffentlichen technischen Dienste.
Die Hauswehren, die Betriebsschutzorganisationen und
die genannten Ortlichen Dienste (Gemeinschaftshilfen)
bilden die ortliche Schutzorganisation. An ihrer Spitze
steht der Ortschef mit einem Stabe von Gehilfen, die
zustindig sind auf ihren Fachgebieten der &ffentlichen
Dienste. Der Ortschef und seine Chefs der 6ffentlichen
Dienste sind im Auftrag der Gemeindebehorde zustindig
fiir die Anordnung zur Vorbereitung und Durchfithrung
der Katastrophenhilfe.

Das Schwergewicht der Verantwortung liegt bei der
Gemeindebehorde. Sie trifft ihre Vorbereitungen unter
Aufsicht der Kantone.

Das Schwergewicht der Schutzorganisation liegt im
Haus und im Betrieb, also bei den Hauswehren und bei
den Betriebsschutzorganisationen. Die tbrigen Ortlichen
Schutzorganisationen sind Hilfsorganisationen der Ge-
meindehilfe.

Die unterschiedliche Bedeutung und Gefihrdung der
Ortschaften fithrt zu einer entsprechenden Abstufung der
Pflicht fir die zu treffenden Massnahmen.

Fiir die Vornahme jener schwersten und dringlichsten
Rettungsarbeiten, die nur mit volldiensttauglichen Leuten,
mit einer technischen Spezialausriistung und entsprechend
weit getriebener Ausbildung vorgenommen werden kon-
nen, ist eine Ls. Trp. der Armee geschaffen. Diese
Truppe ist vom Bundesrat den zivilen Behorden der-
jenigen Stidte zur Hilfeleistung zur Verfiigung gestellt,
die fiir das nationale Durchhalten von entscheidender
Bedeutung sind. Bei diesen schwersten Rettungsmass-
nahmen steht die Rettung von Menschen und Tieren
im Vordergrund, da es sich um Fille handelt, wo die
Gebidude vor der Brandvernichtung nicht gerettet werden
konnen.

Verantwortlichkeiten und Zustindigkeiten

Da der Zweck der Schutzmassnahmen die Aufrecht-
erhaltung des Lebens in der Katastrophenzeit ist, so ist
die Schutzorganisation in die bestehende Lebensorgani-
sation einzubauen. Daraus ergibt sich, dass die fiir das
zivile Leben verantwortlichen Behdrden auch fiir die
Schutzmassnahmen und fiir die Leitung der Katastrophen-
hilfe verantwortlich sind. Wie iiberhaupt in unserer
Lebensorganisation liegt daher auch das Schwergewicht
der Verantwortung und Zustindigkeit bei der Gemeinde-
behorde. Sie ist die Fihrungseinheit in der Ortschaft.

Ihr Beauftragter, der Ortschef, leitet die Vorbereitung
und Durchfithrung der Massnahmen. Er leitet auch das
Zusammenwirken aller an der 6rtlichen Hilfsaktion be-
teiligten zivilen und militdrischen Krifte.

Der Kanton ist verantwortlich, dass die Gemeinde
die Massnahmen trifft. Er regelt das Zusammenwirken
und die Leitung mehrerer Gemeinden in derselben Stadt
und entscheidet im Rahmen der eidgendssischen Vor-
schriften. Der Bund sorgt fiir Forschung, Planung, Richt-
linien, Otganisationsgrundsitze, eidgendssische Erlasse
und Ausbildung des hoheren Personals sowie Organi-
sation, Ausriistung und Ausbildung der Luftschutztruppe.
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Was ist vorhanden?

a) Gesetzliche Mittel

Bundesbeschluss von 1934 tiber den passiven Schutz der
Zivilbevolkerung;

Bundesbeschluss 1938, Strafbestimmungen dazu;

Bundesbeschluss 1950, obligatorische Schutzriume in
Neubauten und Umbauten sowie freiwilliger Bau von
Schutzriumen;

Bundesratsbeschluss 1937, Verordnung tber Alarm im
Luftschutz; dazu Verfiigung von 1951 uiber Organi-
sation des Warndienstes;

Bundesratsbeschluss 1954, Verordnung tiber zivile Schutz-
organisationen.

b) Personelle Mittel

Abteilung fiir Luftschutz;

Eidg. Luftschutzkommission;

Kommission fiir Industrieluftschutz;

Kommission fur Luftschutz in Zivilkrankenanstalten;

Kantonale und Gemeinde-Luftschutzkommissionen;

Kantonsinstruktoren fiir Hauswehren;

Kantonsinstruktoren fir Betriebsschutz;

Regionsinstruktoren, Orts-, Quartierwarte (ca. 1600)
und Blockwarte (ca. 8000) fir Hauswehren;

50 % des Ls. Personals von ca. 850 Industrie-Ls. Org.
und Zivilkrankenanstalten;

Kader von mindestens 650 Kriegsfeuerwehren;

von fritheren Organisationen sind noch ca. 20 000 Min-
ner und Frauen verfiigbar fiir die 6rtlichen Dienste
(ohne Hauswehten);

ca. 12 000 sind im noch bestehenden Industrieluftschutz;

das eidgendssische Beobachtungs-, Auswerte- und Warn-
sendepersonal.

c) Materielle Mitiel

Schutzriume fiir ca. 530 000 Personen;

ca. 250 Sanititshilfsstellen;

ca. 50% der Luftschutzausriistung der 850 Industrieluft-
schutz- und Zivilkrankenanstalten;

die Ausriistung der ca. 650 Kriegsfeuerwehren;

die eidgendssischen Beobachtungs-, Auswertungs- und
Warnsendestellen;

ca. 250 ortliche Kdo.- und Alarmzentralen mit zuge-
horigen Sirenen;

fiir ca. 17 Mio Luftschutzmaterial in ca. 250 Gemeinden
(das Sanitdtsmaterial ist revidiert und neu geordnet);

grosse eidgendssische Lager, enthaltend: Zivilgasmasken,
Eimerspritzen, Schutzhelme, Sandsicke (eine erste
Anzahl Warn-, Such- und Messgerite fiir radio-
aktive Stoffe ist seit 1951 bestellt);

eidgendssische Bereitstellung von Rohstoffen fiir weitere
Zivilgasmasken, Eimerspritzen, Helme, Sandsicke;

Pflichtlager fiir Entgiftungsmaterial und Verdunkelungs-
material;

weitere Beschaffung im Rahmen des Fiinf-Jahresplanes
wurde in den Budgets 1953 und 1954 von den eid-
gendssischen Riten gestrichen;

ein Ls.-Merkblatt fiir alle Haushaltungen ist bei den
Gemeinden bereitgestellt;

ein Hauswehrfilm ist vorhanden und der Text fiir eine
allgemeine Aufklirungsschrift.



Was ist nun beabsichtigt?

1. Bildung der Rabmenorganisation

a) Bezeichnung der organisationspflichtigen Gemeinden
und Betriebe;

b) Bezeichnung der Ortschefs und der Chefs fiir Be-
triebsschutz;

¢) der Kantonsinstruktoren fiir:
— Ortschefs,
— Kriegssanititsdienst,
— Alarm, Beobachtung und Verbindung,
— Obdachlosenhilfe,
— Materialdienst, Unterhalt und Reparaturen;

d) Bezeichnung der Gebiudewarte (zum Teil schon ge-
schehen).

2. Fortsetzung der Kader-Grundausbildung

a) Fir die Ortsleitung: Kantonsinstruktoren, Ortschefs,
Dienstchefs;

b) fir den Kriegssanititsdienst: Kantons- und Regions-
instruktoren, Chefs;

¢) fur die Obdachlosenhilfe: Kantons- und Regions-
instruktoren, Chefs;

d) firr Alarm, Beobachtung und Verbindung: Kantons-
instruktoren, Chefs;

e) fiir Betriebsschutz: Regionsinstruktoren, Chefs;

f) die Stibe der Ortschefs fur die Zusammenarbeit bei
der ortlichen Leitung;

g) fir den Materialdienst: Kantons- und Regionsinstruk-
toren, Chefs;

h) die Gebiudewarte (16 Stunden, tage- oder stunden-
weise).

Hauswehren werden noch keine ausgebildet.

3. Aufklirung

Im Zusammenhang mit der Ausbildung erfolgt
gleichzeitig und gleichlaufend die Aufklirung und In-
formation unter Mitwirkung des Bundes fiir Zivilschutz.

4. Gesetzgebung

Das in Bearbeitung befindliche Gesetz fiir Zivilschutz
wird mit allen Mitteln geférdert. Die aufgehobenen Vor-

schriften fir den Betriebsschutz und Schutz in Zivil-
krankenanstalten werden durch neue Anleitungen ersetzt.

5. Uebungen im ortlichen Rabmen

Die leitenden Kader werden zu Uebungen mit der
Luftschutztruppe im ortlichen Rahmen beigezogen zur
Zusammenarbeit.

Dringlichkeiten

Die Dringlichkeit fiir die Massnahmen ergibt sich
weniger aus der gegenwirtigen militdrpolitischen Lage
(sie wire allein spannungsgeladen und labil genug zum
dringlichen Handeln), sondern aus dem grossen Zeit-
bedarf fir die Erreichung einer Bereitschaft.

Das Problem ‘des Zivilschutzes kann nur geldst wer-
den, wenn jeder in seinem Bereich mitmacht. Es wire
ein Irrtum, zu glauben, dass die Lebensrettung in der
Flucht zu finden sei, da die Angriffe den Menschen
gelten, und besonders den Menschenmassierungen, wiir-
den die auf der Flucht begriffenen viel grosseren Qualen
und Verlusten ausgesetzt als die zu Hause gebliebenen,
die an der Abwehr teilnahmen, wo sie den meisten
Schutz zum Durchhalten haben. Evakuationsbestrebungen
wiirden zum Versagen fithren. Es konnen nur korperlich
Behinderte evakuiert werden, welche die Schutzmass-
nahmen behindern wiirden. Vor allem sollen und kénnen
Kinder evakuiert werden, soweit sie bei den Schutzmass-
nahmen entbehrlich sind. Sie sind die Zukunft der
Nation.

Die Ansicht, dass es keinen Sinn habe, Schutzmass-
nahmen zu treffen, da sie gegen Atom- oder Napalm-
bomben doch nichts taugen, ist falsch und gefihrlich.
Auch gegen Atom- und Napalmbomben sind Schutz-
rdume und Schutzorganisationen im Haus und im Be-
triecb unentbehrlich. Die Verluste werden durch die Wir-
kung der Strahlung erhéht und doch kénnen sie ganz er-
heblich vermindert werden, was entscheidend ist. Auch
die Napalmbombe kann durch die Feuerwehr bei ge-
niigender Wasserzufuhr gemeistertt werden. Wer die
Schutzmassnahmen tatkriftig unterstiitzt, trigt zur Ver-
minderung der Verluste und zum Durchhalten bei, wer
es nicht tut, trigt zur Erhohung der Verluste und zum
Versagen bei. Jeder hat seine Mitverantwortung.

Ueber den Schutz der Zivilbevilkerung im Kriegsfall

Von Jacques de Reynier, Chefdelegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreug

Gerne nehmen wir diese Ausfithrung auf. Die aufgeworfe-
nen Probleme sind von grisster Bedeutung. Wir werden noch

in anderer Form darauf zuriickkommen. Red.

Im Weltkrieg 1939—1945 wie in den weniger
weit zuriickliegenden Konflikten in Paldstina, Korea
und Indochina hat die Zivilbevolkerung kdrperlich,
seelisch und materiell ebensosehr, wenn nicht stirker
gelitten als die Armee. Das Fehlen von Organisation,
Fiibrung und Mitteln hat zu Katastrophen von bisher

nie erlebtem Ausmass gefithrt. Der heutige totale
Krieg erstreckt sich geographisch und demographisch
auf alle Gebiete. Man kann sogar sagen, dass die mili-
tirischen Anstrengungen mehr darauf hinzielen, das
feindliche Hinterland —- das auf der Zivilbevokerung
beruhende wirtschaftliche und moralische Potential —
zu zerstoren als die Armee.

Der Krieg trifft durch die eine oder andere seiner
Wirkungen die Zivilbevolkerung und zwingt sie zu

3



	Schutz und Betreuung der Zivilbevölkerung im Kriege : Referat

